
für den Kreis Marienburg Wester
ErscheintMittwoch und Sonnabend Abend.

Nr. 41.

LandrätlicheBekanntmachungen.
Nr. 1. Vekanntmachnng.

Es ist die Wahrnehmung gemacht,daß von Privatpersonen
Schweine gemästet,geschlachtetund an andere verkauft werden,
ohne daß der etwa vorliegende Gewerbetrieb gemäß§ 14 der

Gewerbe-Ordnung zur Anmeldung gebracht worden ist, und

ohne daß solcheGewerbetreibende sich im Vesitzeder erforderlichen
eoncessioniertenSchlachthausanlage befinden. Soweit es sich
um dass Mästen von Schweinen für den eigenen Verbrauch
handelt und nur ein geringer Ueberrest an Dritte käuflichab-

gegeben wird, soweit also der eigene hauswirtschaftlche
Verbrauch für das Mästen der Schweine bestimmend ist,
liegt ein Gewerbetrieb nicht vor. Wenn aber Private ohne
vorwiegendes Interesse für ihre eigene Hauswirtschaft in ge-

wissen kürzerenZeiträumen je ein oder zwei und drei Schweine
zu gleicher Zeit schlachten, so betreiben sie ein Gewerbe d. h.
eine auf Gewinn gerichtete selbständigeTätigkeit-

Wer ein solchesxGewerbe’beginn»t,ohne dasselbe por-

schriftsmäßiganzuzeigen, wird nach § 148 Ziffer 1 der Ge-

werbe-Ordnung mit 150 Je oder mit Haft bis zu 4 Wochen
bestraft, sofern die strafbare Handlung nicht zugleich eine Zu-»
widerhandlung gegen die Steuergeseße enthält. Wer aber

ferner gewerbliche Schlachtnngen vornimmt, ohne im Besitze
einer genehmigten Schlachthaus-Anlage zu sein, wird gemäß
§ 147 Ziffer 1 a. a. O. mit 300 »Ja oder mit Haft bis
6 Wochen bestraft.

Zugleich ersuche ich das Publikum beim Ankauf von

Fleisch von Privatpersonen in gesundheitlicherBeziehung im

eigenen Interesse Vorsicht walten zu lassen. —- Beim Schlacht-
tieren nämlich, deren Fleisch »ausfchließlich«im eigenen Haus-
halt des Besitzers verwendet werden ,,soll«, darf die amtliche
Untersuchung vor und nach der Schlachtung unterbleiben, sofern
die Tiere keine Merkmale einer die Genußtauglichkeitdes

Fleisches ausschließendenErkrankung zeigen. - Die amtliche
Untersuchung der Schweine aus Trichinen allein durch die

Trichinenbeschauer ist zwar auch bei Hausschlachtungen vor-

geschrieben. Diese Untersuchung ist aber eine einseitige, nur

auf Feststellung des Vorhandenseins von Trichinen gerichtete
und umfaßt nicht die Untersuchung auf die sonstige Genuß-
tanglichkeit. Die Herbeirufung der amtlichen Fleischbes
fchauer zur Untersuchung der Schlachttiere resp. Schweine
vor und nach der Schlachtung hängt also bei Haus-
schlachtungen von dem Grade der Gewissenhaftigkeit,zdes

»Hausschlachtenden«ab, wobei für Viele die besonderenKosten
der Fleischbeschau mitbestimmend sein mögen. Währendbe-

»«hbrdlicherseits darüber streng gewacht wird, daß Jedes von

den Gewerbetreibenden zum Kauf gestellte Schlachtier vor

nnd nach der Schlachtung von dem leischbeschaner geschaut,
und die Schweine sogleich auf Trich nen untersuchtwerden, und

das Fleisch erst dann zum Verkauf freigegeben wird, wenn es

trichinenfrei und genußtauglichüberhauptbefunden worden ist,
fehlt diese amtliche Schlachtvieh- und FleischbeschauåKontrolle
bezüglich des für den »eigenenHaushalt« geschlachteten

Marienburg den 21. Mai 1904.

Viehes, da jene erst eingreift, wenn der »gewissen-
hafte« Hausschlachtendeden Fleischbeschaueranzurufen »nach
seinem Dafürhalten« für erforderlich erachtet. Das Publikum
ist in den seltensten Fällen in der Lage zu prüfen, ob das

ihm von Hausschlachteuden oder solchen Gewerbetreibenden,
die sich der gewerbe- und veterinäpolizeilichenKontrole ent-

ziehen, zum Kauf angebotene Fleisch oder gar dessen Zube-
rettungen, Wurst pp. auf seine Gennßtauglichkeit geprüft
und abgestempelt worden ist.

Nr. 2. Marienburg, den 19.. Mai 1904.
. Diejenigen Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher, welche

meiner Kreisblattverfügung vom 18. April d. Js. betreffend
die Auslegung und Rückreichnng der Gemeindesteuer-
listen für 1904 bisher nicht entsprochen haben, werden er-

sucht, derselben nunmehr binnen 3 Tagen zu genügen.
Der Vorsitzende

der GinkommenstenersVeranlagungsssoinmisfiom

Nr. Z. Es ist in letzter Zeit wiederholt vorgekommen,
daß an mich gerichtet amtliche Schreiben in meiner

Wohnung abgegeben sind, weil sie unter der Adresse:
An den Landeshauptmann der Provinz WestpreußenHerrn

Hinze oder: An Herrn Landeshauptmann Hinze
abgesandt und deshalb nicht dem mit der Abholnng der amt-

lichen Postsachen beauftragten Boten übergeben,sondern dem

Briefträger zur Beförderung zugestellt sind. Dies hat zur

Folge, daß derartige amtliche Schreiben im Falle meiner Ab-

wesenheit von Danzig in meiner Wohnung liegen bleiben und
von mir erst nach meiner Rückkehreröffnetund in den Ge-

fchäftsgang gegeben werden können. Zur Vermeidung von

Verzögerungen des amtlichen Geschäftsgangesbitte ich daher
ergebenst, sämtliche in der Provinzialperwaltung gerichteten
amtlichen Schreiben unter der Adresse:

An den Herrn Landeshauptmann der Provinz iWestprenßenn

D a n z i g

abzusenden. Hierbei stelle ich ergebenst anheim, in den dafür
geeigneten Fällen die Aussen-Adressemit dem Vermerk: »eigen-
händig« oder ,,geheim«versehen zu wollen, da derart be-

zeichnetePostsendungen von mir selbst oder meinem Herrn
Stellvertreter geöffnetwerden.

Danzig, den Z. Mai 1904.

Der Landeshauptmann derProvinz WestpreußenHinze.
Marienburg, den 18. Mai 1904.

Abschrift wird zur öffentlichenKenntnis gebracht.
Der Kreis-Direktor.

Nr. 4. Marienburg, den 16. Mai 1904.

Die Polizeiverwaltungen sowie die Herren Amtsvorsteher
des Kreises werden daran erinnert, daß von jedem in ihrem
Bezirke stattgehabten Brande und von jedem daselbst vorges-
kommenen Selbstnwrde mir zwecks Zusendung einer Zähl-
karte zur Ausfüllungsofort Anzeige zu erstatten ist. -
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Nr. 5, Marienburg, den 17. Mai 1904.
«

Von dem Königlichen statistischen Bureau zu Berlin ist
ein »Viehftands- nnd Obstbaumlexikou auf Grund der

Zählnug vom Jahre 1900 für den preußischen Staat«
herausgegeben. Das Werk umfaßt13 Provinzheste, von denen

auch jedes einzelne bezogen werden kann. Der Preis sür das

Heft für die Provinz Westvreußenbeträgt 2 M. Bestellungen
sind an das KgL Statistische Bureau zu Berlin s. W. 68,
Lindenstraße28 zu richten-

Bekanntmachungenanderer Behörden.
Nr. 1. Vekanntmachnug.

Der Plan über die Errichtung einer oberirdischen Tele-
»

graphenlinie auf dem Wege von Tiegenhof nach Rückenau liegt
bei dem Postamt in Tiegenhos aus.

Danzig, 10. Mai 1904. -

Kaiserliche Ober - Postdirektion.

Nr. 2. Der Privatweg des Herrn Gutsbesitzers
Schröter, Königshof, welcher von der ProvinziabChnussee
in füdlicherRichtung über das Gehöft . des Herrn Schröter
nach der Kleinbahnstation Königshos führt, wird für
den öffentlichenVerkehr in Anspruch genommen und als
öffentlicher Wegs erklärt.
Einsvrüchesind binnen 4 Wochen bei Vermeidung des

Ausschlusses an die unterzeichnete Wegepolizeibehbrdezu stellen.
Schönwiese,den 18. Mai 1904.

Der Amtsvorsteher.

Nr. 3.

dem Schweinebestande des Gutsbesitzers Herrn Bielfeldt in

Mielenz, seitens des Herrn Kreistierarztes, wird hierdurch bis

auf Weiteres die Sperre über das betreffende Grundstück
verhängt.— .

"

-

,

Amt Gnojau, den 17. Mai 1904. -

- Der Amtsvorsteher.

Nach Feststellung der Notlaufsenche unter

Nr. 4. Gesundem
Ein Portemonnaie mit 8 Je 19 H Inhalt, enthaltend

einen Abzugsschein auf den Namen des Formers Friedrich
Claßen, abgemeldet nach Dirschau lautend, ist auf der hiesigen
Dorfstraße gefunden worden.

Der sich legitimierende Eigentümer kann dasselbe hier in

Empfang nehmen.
s

Amt Gnojau, den I7. Mai 1904.

Der Amtsvorsteher.

Nr. 5. Bekanntnmchung.
-

Kiel, Mai 1904. Wilhelmshaven, Mai 1904.

Jm Herbst 1904 wird eine größereAnzahl tropendienst-
fähiger dreijährige Freiwilliger für die Besatzung von

Kiautschon zur Einstellung gelangen.
Ausreise: Frühjahr 1905.· Heimreise: Frühjahr 1907.

Bauhandwerker, Maurer, Zimmerleute, Dachdecker,Tisch-
ler, Glaser, Töpfer, Maler, Klempner, u.« s. w. und andere

Handwerker, Schuhmacher und Schneider usw. werden bei der

Einstellung bevorzugt.
Die dienstpflichtigenMannschaften erhalten in Kiautschou

neben der Löhnungund Verpflegung eine Teuerungszulage von

0,50 M täglich, die Kapitulanten eine Ortzulage von 1,50
Mark täglich. «

MilitärdienstpflichtigeVewerber, von kräftigem und

mindestens 1,65 Mir. großemKörperbau, welche vor dem .1.

Oktober 1885 geboren sind, haben ihr Einstellungsgesuch mit

einem auf dreijährigenDienst lautenden Meldeschein
dem Kaiserlichen Kommando der Stammkompagnien des

IIL Seebataillons in Wilhelmshaven
möglichstbis Ende Juli 1904, spätestens zum 1. August
1904 einzusenden.

kKaiserL Jnspektion Kommando der Stamm-
der Marineinsanterie. kompagniefür das HI. Seebataillon.

Druckvon O. Halb-Marienburg


